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Beschlussvorlage: 

 
 

Verbandsgemeindeverwaltung 
Konz 

Am Markt, 54329 Konz 

Verbandsgemeindewerke 
 

54329 Konz, 09.11.2021 

Status: öffentlich Az.: RZ/SL Nr.: 
Werke/1544/2021 

 
 

Beratungsfolge: 

18.11.2021 Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde Konz/Werkausschuss der 
Verbandsgemeinde Konz 

 
 

Schlussbesprechung der Jahresabschlüsse 2020 der 
Verbandsgemeindewerke 

- Betriebszweig Wasserversorgung 
- Betriebszweig Abwasserbeseitigung 
- Betriebszweig Schwimmbad 
- Betiebszweig Energie 

 
 
 
Sachverhalt: 
 
In der Sitzung werden die Jahresabschlüsse erläutert. 
Als Anlage werden die Abschlussberichte der 4 Betriebszweige mitgesandt, sowie die Übersicht 
über die wichtigsten Größen der Jahresabschlüsse. 
 
 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Wasserversorgung: 
a) Dem Jahresabschluss 2020 wird in der vorliegenden Fassung zugestimmt. 
b) Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von 569.032,89 € wird auf neue Rechnung 

vorgetragen. 
c) Der Werkleitung wird die Entlastung erteilt 
d) Es wird keine Notwendigkeit gesehen, dass in der VG-Ratssitzung ein Vertreter der 

THS anwesend ist. 
 

2. Abwasserbeseitigung: 
a) Dem Jahresabschluss 2020 wird in der vorliegenden Fassung zugestimmt. 
b) Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von 424.784,97 € wird auf neue Rechnung 

vorgetragen. 
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c) Der Werkleitung wird die Entlastung erteilt  
d) Es wird keine Notwendigkeit gesehen, dass in der VG-Ratssitzung ein Vertreter der 

THS anwesend ist. 
 

 
3. Schwimmbad 

a) Dem Jahresabschluss 2020 wird in der vorliegenden Fassung zugestimmt. 
b) Der ausgewiesene Jahresverlust in Höhe von 1.038.912,41 € wird auf neue Rechnung 

vorgetragen. 
c) Der Werkleitung wird die Entlastung erteilt 
d) Es wird keine Notwendigkeit gesehen, dass in der VG-Ratssitzung ein Vertreter der 

THS anwesend ist. 
 

 
4. Energie 

a) Dem Jahresabschluss 2020 wird in der vorliegenden Fassung zugestimmt. 
b) Der ausgewiesene Jahresverlust in Höhe von 12.214,04 € wird auf neue Rechnung 

vorgetragen. 
c) Der Werkleitung wird die Entlastung erteilt. 
d) Es wird keine Notwendigkeit gesehen, dass in der VG-Ratssitzung ein Vertreter der 

THS anwesend ist. 
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